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R E C H T U N D I N F O R M A T I O N 

V o n Lothar Philipps, Saarbrücken 

Die heutige Lebenswelt mit ihrer unerhörten Steigerung menschlicher 
Handlungsmacht wird wesentlich durch planvolles Handeln in Systemen 
bestimmt — Systemen aus Menschen, Maschinen und technischen Regeln. 
W ä h r e n d die übrigen Sozialwissenschaften, voran die Soziologie, dies längst 
erkannt und zur Grundlage ihrer Arbeit gemacht haben, spiegelt es sich in 
der rechtswissenschaftlichen Methodendiskussion — jedenfalls hierzulande — 
mehr indirekt wider: in Leitmotiven wie „Inst i tut ion" , „konkrete O r d 
nung", „soziale Rol le" oder „ N a t u r der Sache". 

Dabei fällt auf, daß sich mit diesen Begriffen oft eine irrationale Haltung 
verbindet. Die Rechtswissenschaft versucht den Zugang zu den Systemen 
mehr mit H i l f e intuitiv-wertender Methoden als durch genaue Analyse zu 
gewinnen — und das angesichts der hohen technischen und sozialen Ratio
nali tät der P h ä n o m e n e . U n d sie spricht mit Vorliebe von Zusammenhängen, 
die dem Gesetzgeber unabänderlich vorgegeben seien, kurz: von „ V o r g e 
gebenheiten", — dies zu einer Zeit, die in ungeahntem M a ß e die Möglich
keit der freien Gestaltung und Veränderung der Lebensverhältnisse eröffnet . 

Wenn man der Meinung ist, daß die Rechtswissenschaft imstande sein 
muß, die Prinzipien, nach denen sich die Lebenswelt organisiert, zu begreifen, 
um sie kritisch reflektieren zu können, wird man diese Haltung bedauern. 
Aber sie ist keineswegs zufällig. 

Die Normen des Rechts werden üblicherweise aufgefaßt als Anweisungen 
für menschliche Individuen, bestimmte Handlungen vorzunehmen oder zu 
unterlassen l . Das läßt sich zurückführen auf eine normative Modellvor
stellung des rationalistischen Naturrechts und des deutschen Idealismus, 
die in den großen dogmatischen Systemen des 19. Jahrhunderts vor allem 
im öffentlichen Recht und im Straf recht juristisch verarbeitet wurde: die 
Vorstellung, daß das Recht die Freiheitssphären von Individuen gegenein
ander abzugrenzen habe und daß Gesetz und hoheitlicher A k t als Eingriff 
in die Freiheit des einzelnen stets legitimiert sein müßten aus dem Schutz 
der Freiheit anderer oder dem Wohle der Allgemeinheit. Die Blickrichtung 
auf den Einzelmenschen als psychophysische Einheit wird verbunden mit 
regulativen Ideen, die es erlauben, Freiheitsbeschränkungen auf der Basis 
prinzipiell gleicher Freiheit kritisch zu diskutieren. 

Diese Konzeption hat außerordentliche Vorzüge , da der Begriff der indi
viduellen Freiheit von hohem und anschaulichem Wertgehalt ist, anderer
seits aber auch feine rechts technische Ausgestaltungen in verschiedenen For-

1 Vgl. etwa Armin Kaufmann, Die Dogmatil* der Unterlassungsdelikte, Göt
tingen 1959, S. 3. 
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men des rechtlichen Dürfens erlaubt. Doch läßt sich nicht mehr übersehen, 
d a ß das Modell die Probleme der modernen Rechtsordnung nicht mehr zu 
erfassen vermag, auch wenn man einige Idealisierungen und Abstriche zuzu
gestehen bereit ist. Denn Rechtsgüter sind längst nicht mehr nur gegen indi
viduelles Handeln zu schützen, sondern auch und gerade gegen Handeln in 
Systemen. 

Es ist nun zu vermuten, d a ß sich mit der veränderten Stellung des Indi
viduums im Bereich menschlichen Handelns auch seine Stellung als Bezugs
punkt der sozialen und rechtlichen Normen veränder t hat. Rechtssätze, die 
als Bestimmungen individuellen Handelns interpretiert werden, könnten 
dort unsinnig erscheinen, wo ein System zum T r ä g e r des Handelns wird. 
Dann wird es naheliegen, solche Konsequenzen durch Argumente aus der 
„ N a t u r der Sache" zurechtzurücken, und mit der Notwendigkeit, die bloß 
aus Gesetzen folgernde Rechtsanwendug ständig durch außergesetzliche E i n 
sichten zu korrigieren, mag sich leicht ein alogisches, irrationales Rechtsver
ständnis verbinden. 

Die Annahme der Rechtstheorie, daß Normen sich notwendig an Indi
viduen als psychophysische Einheiten wenden, ist aber selbst keineswegs 
logisch determiniert. M a n kann sie aufgeben, ohne auf eine rationale Be
handlung der Normen zu verzichten; und man sollte sie aufgeben, wenn dies 
nötig ist, um rechtliche Kategorien zu schaffen, die besser dazu geeignet sind, 
die heutigen Lebensverhältnisse normativ zu kontrollieren. Nichts steht der 
Vorstellung entgegen, d a ß sich auch das organisierte Zusammenwirken 
mehrerer an die Grenzen der rechtlichen Normen zu halten habe. M a n kann 
das Verhalten der sozialen und soziotechnischen Systeme als Ganzes an den 
Normen messen und die Verantwortung des einzelnen nach seiner Stellung 
im Netzwerk des Systems bestimmen. M a n gibt dadurch weniger von dem 
Geist des klassischen normativen Modells auf, als wenn man Leerformeln 
einführt, die die Funktion haben, Korrekturen ad hoc zuzulassen. 

So wie im klassischen Modell des Rechtsschutzes der Begriff der indi
viduellen Freiheit zwischen den technischen Aspekten der Normanwendung 
und dem Wertgehalt der Rechtsvorstellungen vermittelt, so haben wir auch 
bei der Anwendung von Normen auf das Handeln in Systemen einen Be
griff, der von gleicher Spannweite ist und das gleiche zu leisten vermag: den 
Begriff der Information2. 

Eine tiefere Analyse w ü r d e sogar zeigen, d a ß der Begriff der Information 
deshalb in dieser Weise ausgezeichnet ist, weil er die Kehrseite des Freiheits
begriffs bildet. Information ergibt sich, wenn Ungewißhei t reduziert wird, 
und durch das Recht wird Ungewißhei t vor allem dort reduziert, wo der 
Spielraum der möglichen Handlungen durch allgemeine Verbote einge
schränkt wird. Unter diesem Gesichtspunkt hat man auch immer schon die 
Rechtssicherheit als Kehrseite der Freiheit gesehen. In dieser Weise ist das 
Moment der Information auch in dem Model l enthalten, das das Recht aus 

2 Zur Frage der Information vgl. H. J. Flechtner, Grundbegriffe der Kyber
netik, 3.Aufl., Stuttgart 1968; Informations- und spieltheoretische Aspekte in 
der soziologischen Forschung, hrsg. v. Peter Bernstein und Horst Jeschmann, 
Berlin 1969. 
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der Begrenzung individueller Freiheitssphären heraus interpretiert: M a n 
kann sich darauf verlassen, d a ß man bestimmte Dinge tun darf, weil fest
gelegt ist, was man nicht tun darf, und man kann sich darauf einstellen, 
womit man auch bei rechtmäßig Handelnden zu rechnen hat und womit 
nicht. 

F ü r das Handeln in Systemen ist der Bedarf an Information nun wesent
lich höher . Es genügt hier nicht, damit zu rechnen, d a ß andere gewisse 
Handlungen generell unterlassen, sondern man muß typischerweise darauf 
bauen können, d a ß ein anderer eine bestimmte Handlung unter bestimmten 
Bedingungen vollzieht, oft an einem festgelegten O r t und zu einer fest
gelegten Zeit. M a n könnte sagen, d a ß soziale und soziotechnische Systeme 
durch einen Fluß von Information zusammengehalten werden 3 . 

M a n kann das am besten begreifen, wenn man die Normierung, wie sie 
einem System zugrunde liegt, mit einem systemfreien rechtlichen Gebot ver
gleicht. Nehmen wir z. B. das Gebot der Hilfeleistung bei Unglücksfällen 
(§ 330 c StGB). A n gewisse Voraussetzungen — den Eintritt eines Unglücks
falles oder einer Gemeingefahr — ist eine Handlungspflicht geknüpft : H i l f e 
zu leisten. Diese Verpflichtung wird freilich nur für den aktuell, der erstens 
von einem Unglücksfall Kenntnis erlangt und zweitens in der Lage ist, H i l f e 
zu leisten. Beides ist Sache des Zufalls und darf Sache des Zufalls sein. Die 
Normierung in einem System hingegen ist dadurch gekennzeichnet, d a ß sie 
solchen Zufal l ausschaltet oder wenigstens vermindert: Das Systemglied 
wird verpflichtet, sich von vornherein so zu verhalten, d a ß es von bestimm
ten Ereignissen — seinen Handlungsbedingungen — stets Kenntnis erlangt 
und dann stets imstande ist, die geforderte Handlung zu vollziehen. Eine 
solche Verpflichtung kann freilich auch abgeschwächt sein, wenn beispiels
weise der Verpflichtete sich nur durch Stichproben davon vergewissern muß, 
ob die Handlungsbedingungen vorliegen. 

In jedem Fall geht aber die Pflicht — anders als bei einem Gebot, das 
sich an ein ungebundenes Individuum richtet — zugleich in zwei Richtun
gen: Handlungen zu vollziehen und die Bedingungen, an die die H a n d 
lungen geknüpft sind, zu ermitteln. D e m g e m ä ß weisen solche Handlungen 
über sich selbst hinaus, indem sie Ereignisse in objektiv gesetzmäßiger Weise 
verknüpfen : Stets wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, wird — mit Sicher
heit oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit — ein anderes, vom Ver 
pflichteten ausgelöstes Ereignis folgen. M a n kann solche Ereignisse nun mit
einander koordinieren, z. B. Handlungen des einen zur Handlungsbedingung 
eines andern machen; die Normierung gewinnt Berechenbarkeit und Tech
nizität . 

A u f diese Weise läßt sich ein arbeitsteiliges Zusammenwirken von Menschen 
und Maschinen auf gemeinsame Zwecke hin organisieren: Die Vorgänge , die 
zu den gewünschten Ergebnissen führen, werden planmäßig vorgezeichnet, 
in Tei lvorgänge zerlegt und diese dann bestimmten Individuen oder Maschi
nen zugeordnet. Dabei entfallen auf das einzelne Systemglied stets nur T e i l 
funktionen der Verhaltensweise, die das System als ganzes gegenüber der 

3 Zur Frage der Beziehung zwischen Information und „Organisiertheit* eines 
Systems vgl. Poletajew, Kybernetik, 3. Aufl. , Berlin 1964, S. 87 ff. 

127 



„sozialen A u ß e n w e l t " (Eberh. Schmidt) zeigt 4 . Die Verbindung dieser T e i l 
funktionen wird bewirkt durch den Signalcharakter der Ereignisse im 
System: Das Verhalten des einen Elements wird zum Signal für das des 
andern, das gesetzmäßig an jenes anknüpfen soll. O f t wird der Signal
charakter auch von dem bedingenden Verhalten oder anderen Ereignis ab
gelöst und verselbständigt, als Zuruf, schriftliche N o t i z u. dergl., oder durch 
Instrumente wie Kontrolluhren festgehalten oder übertragen. 

In dem M a ß e , wie die Aufmerksamkeit systemgemäß auf die erwarteten, 
das heißt vor allem die regelmäßig auftretenden Signale gerichtet ist, ist es 
dabei nötig, außergewöhnlichen Signalen einen „penet ranten" Charakter in 
dem Sinne zu geben, daß sie imstande sind, die Barriere der in anderer Rich
tung gebundenen Aufmerksamkeit zu durchdringen. Sie sind „Störungen" im 
Hinblick auf den normalen Informationsfluß und die normale Ordnung des 
Systems; aber das müssen sie auch sein. Ihre Penetranz muß um so größer 
sein, je wichtiger die Wahrnehmung der außergewöhnlichen Reaktions
bedingungen für das System ist und je weniger ihre Beobachtung institutio
nalisiert ist. Solche Signale sind meist „ungerichtet" , für alle wahrnehmbar 
ausgesandt, sei es, weil sie alle betreffen, oder aber solche, deren Aufenthalt 
nicht festgelegt ist. Typische Beispiele hierfür sind Warnsignale — etwa das 
Auslösen einer Sirene oder das Zerbrechen einer Ampulle mit scharf riechen
dem Gas im Luftschacht eines Bergwerks 5 . 

A m Beispiel des arbeitsteiligen Systems läßt sich nun die Stellung des ein
zelnen Systemelements zu den allgemeinen rechtlichen und sozialen Normen 
verdeutlichen. U m ein klar umrissenes Modell zu haben, beschränken wir uns 
zunächst auf das Problem einer strafrechtlichen Zurechnung. Das Modell ist 
aber verallgemeinerungsfähig. 

F ü r die Zurechnung eines deliktischen Erfolgs besonders bedeutsam ist die 
Funktionsteilung zwischen Vorgängen, die eine Gefahr verbotener Neben
folgen — beispielsweise der Verletzung von Arbeitern oder Außenstehen
den — mit sich führen, und solchen Vorgängen, die dazu dienen, diese Ge
fahr zu kompensieren, also den Eintritt eines verbotenen Erfolges abzuwen
den. Die Aufteilung von produktivem Handeln und Kompensation gefähr
licher Nebenfolgen bedeutet zumeist — und durchaus systemgemäß — , d a ß 
der einzelne die Auswirkungen seines Verhaltens im Systemganzen nicht 
mehr überblickt oder d a ß die Auswirkungen von Verhaltensweisen, die er 
zu kontrollieren hat, nicht die Auswirkungen gerade seiner Handlungen 
sind. U m nun die rechtliche Verantwortung für verbotene Folgen festzu
stellen, muß man die „absoluten" Normen des Rechts in der gleichen Weise 
mit dem Netzwerk des Systems verbinden wie die instrumenteilen Zwecke, 
denen das System dienen soll. M a n muß also auch in der rechtlichen Bewer-

4 Zur Objektivierung von Handlungs- und Denkvorgängen in Systemen vgl. 
Helmar Frank, Kybernetik und Philosophie, Berlin 1966, S. 48 ff., 73 ff.; 
grundsätzlicher noch Hermann Schmidt, Die anthropologische Bedeutung der 
Kybernetik, Beiheft Bd. 6 der Grundlagenstudien aus Kybernetik und 
Geisteswissenschaft, 1965. 

5 Vgl. zu diesen Fragen Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings, 
deutsch: Mensch und Menschmaschine, Berlin 1958, S. 66 ff. 

128 



tung den Funktionsaufteilungen im System folgen 6 . Denn die Strafwürdig
keit hängt hier nicht vom individuell-natürlichen Sinn des Handelns ab, 
sondern von seiner sozialen Bedeutung, die es als Teilfunktion im Verhalten 
des Systems zur sozialen Außenwel t hat. 

D a ß es auf die individuell-natürliche Bedeutung des Handelns nicht an
kommen kann, zeigt sich am deutlichsten darin, daß es möglich ist, durch 
Umstellungen im System eine Handlungspflicht des einzelnen durch eine 
äquivalente Pflicht zum Nichthandeln zu ersetzen und umgekehrt — 
ohne daß sich das Verhalten des Systems zur sozialen Außenwel t ändert . 
Durch eine Variabi l i tä t , die derartige Änderungen nach wechselnden Zweck
gesichtspunkten in großem Umfang zuläßt , unterscheiden sich moderne 
soziale und soziotechnische Systeme wesentlich von klassischen „Institu
tionen". 

Eine solche Umstellung geschieht beispielsweise dadurch, d a ß neue System
glieder zwischengeschaltet werden, wie es bei der Einstellung neuer Mitarbei
ter oder der Einführung weiterer Maschinen täglich geschieht. Nehmen wir 
beispielsweise an, jemand habe regelmäßig unter bestimmten Voraussetzun
gen eine Handlung zu vollziehen, habe sie aber zu unterlassen, wenn noch 
besondere U m s t ä n d e hinzukommen, die die Handlung gefährlich machen. 
N u n wird ihm das Handeln durch eine Maschine abgenommen, die auto
matisch auf Signale reagiert, welche mit dem Eintritt der ersten Vorausset
zungen verbunden sind. D e m Menschen obliegt es jetzt, in den Gang der 
Maschine einzugreifen, wenn ausnahmsweise die gefährdenden U m s t ä n d e 
eintreten. F ü r ihn bedeutet die Einführung der Maschine eine Umkehrung 
der Verhaltensweise im System: In Fällen, wo er vordem handeln mußte , 
braucht er es nun nicht mehr; dafür hat er aber in Fällen zu handeln, wo er 
vorher untätig bleiben mußte . 

Der umgekehrte Fal l , d a ß ein T u n für ein Unterlassen eintritt, ergibt sich 
oft dann, wenn eine solche Maschine versagt oder ein System vereinfacht 
wird, aber auch dann, wenn das Nichthandeln eines Menschen anstelle eines 
Handelns zur Reaktionsbedingung für ein weiteres Systemelement wird. 
Nehmen wir an, jemand ist verpflichtet, beim Eintritt bestimmter Gefahren
situationen ein Signal auszulösen. Diese Regelung wird nun in der Weise 
geändert , d a ß er das Signal regelmäßig zu bestimmten Zeitpunkten zu geben 
hat und das Ausbleiben des Signals das Eingreifen des nachgeordneten 
Systemglieds auslöst. Eine solche Regelung ist dann sinnvoll, wenn der erste 
selber kontrolliert werden soll, beispielsweise weil er selber in Gefahr ist. 
Nach der Umstellung der Organisation w ü r d e die unerwünschte, vielleicht 
verbotene Folge nicht mehr vom Unterlassen des Verpflichteten ausgelöst — 
der trotz der Gefahr kein Signal gibt — , sondern von einer pflichtwidrigen 
H a n d l u n g : vom Auslösen des beschwichtigenden Signals auch im Falle einer 
Gefahr. 

6 So schon Stratenwerth, Arbeitsteilung und ärztliche Sorgfaltspflicht, in: Fest
schrift für Eberhard Schmidt, Göttingen 1961, S. 383 ff., und Maibofer, Mo
derne Anaesthesieprobleme in juristischer Sicht, in: Arch. klin. exp. Ohren-, 
Nasen- und Kehlkopfheilk., Bd. 187 (1966), S. 510 ff. — Beim Operations
team, einem scharf konturierten und mit hoher Verantwortung belasteten 
Handlungssystem, liegen solche Überlegungen sehr nahe. 
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Die Behandlung dieser P h ä n o m e n e in der Rechtswissenschaft ist typisch 
für die Schwierigkeiten, in die der individualistische Ansatz führt . Weil die 
herrschende Lehre die N o r m unmittelbar auf das Verhalten des einzelnen 
bezieht, nimmt sie an, d a ß man an und für sich gegen eine Verbotsnorm nur 
durch ein T u n , gegen eine Gebotsnorm nur durch ein Unterlassen verstoßen 
kann. Wie nun, wenn durch die Funktionsteilung in einem System die um
gekehrte Verhaltensweise zum gleichen Ergebnis führt? 

Eben hier haben wir ein Beispiel dafür , wie man sich in Fällen offen
sichtlicher Unzulänglichkeit des klassischen Normmodells auf irrationale 
Kategorien beruft: auf das Prinzip einer „wertenden Gleichstellung" oder 
auf den „sozialen Sinn" des Verhaltens, ohne diesen Begriff näher zu expli
zieren 7 . Sicher gelangt man damit oft zu richtigen Entscheidungen; aber das 
Verfahren ist wissenschaftlich kaum kontrollierbar und rechtsstaatlich be
denklich. 

Nach Armin Kaufmann, der die individualistische Konzeption mit beson
derer Klarheit und Folgerichtigkeit ausgearbeitet hat, besteht einmal — im 
Falle des deliktischen Tuns — eine „ontologische" Verbindung zwischen Sub
jekt und deliktischem Erfolg, im Falle des Unterlassens dagegen nur eine 
Verbindung „axiologischer" Art , die durch wertende Betrachtungsweise er
mittelt werden m u ß . E i n solcher Unterschied läßt sich m. E . wohl definieren 
und begrifflich durchhalten. Aber er wird kaum sachgemäß sein, wenn man 
bedenkt, wie leicht er durch triviale organisatorische Änderungen überspielt 
werden kann. U n d was das „ w e r t e n d e " Verfahren anlangt, so m u ß man sich 
vor Augen halten, d a ß solche Änderungen in abstrakter Weise vorentworfen 
und mit H i l f e einfacher schaltalgebraischer Operationen berechnet werden 
können. Wollte man an diesen Unterschied des „Ontologischen" und „ A x i o -
logischen" erhebliche Differenzen in der Zurechnung des deliktischen E r f o l 
ges und dem M a ß e der Strafbarkeit knüpfen, wie es von Kaufmann und 
anderen vorgeschlagen wird, so w ü r d e die Rechtswissenschaft zu einer U m 
gehung der geltenden Gesetze geradezu einladen: E i n System könnte von 
vornherein im Hinblick auf die Zurechnungsmöglichkeiten manipuliert wer
den, sei es, daß jemand für sich die Verhaltensform des Unterlassens wählt , 
um schwächer zu haften, oder für seine Angestellten die des Tuns, um bes
sere Rückgriffsmöglichkeiten zu haben. 

Es w ü r d e also, vielleicht entgegen dem ersten Anschein, auch nicht der 
Rechtssicherheit dienen, wenn man die Normen nur auf Individuen bezieht 
— jedenfalls nicht der Rechtssicherheit für das potentielle Opfer . Dieses 
steht dem System als solchem gegenüber und m u ß sich auf seine U n g e f ä h r -
lichkeit verlassen dürfen, auch wenn es seine Organisation aus faktischen 
oder normativen Gründen nicht durchschauen kann. Die Freiheit, die be
schränkt werden m u ß , um Rechtssicherheit zu gewinnen, ist daher die des 
Systems, nicht seiner Elemente, und zwischen beidem besteht, wie wir ge
sehen haben, keine strenge Abhängigkeit . 

Variabil i tät der Systeme und die Freiheit ihrer Gestaltung schafft aber 
nicht nur Probleme für Gesetzgebung und Rechtsprechung, die menschliches 
Handeln zu regulieren unternehmen. F ü r den einzelnen, der in ein System 

7 Vgl. vor allem Armin Kaufmann, a.a.O., S. 282 ff. 
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eingegliedert ist, ist die Situation nicht minder problematisch. W o der indi
viduell-natürliche und der soziale Sinn seines Verhaltens auseinanderfallen 
können, braucht er Information über das Funktionieren des Systems, um zu 
wissen, was er tut. U n d in dem M a ß e , wie menschliches Handeln in Syste
men erleichtert und durch funktional gleichwertige Untät igkei t ersetzt wird, 
ist seine Freiheit weniger durch Zwang als durch Unwissenheit bedroht. 

Das gilt zunächst ganz vordergründig . Der Mensch, der die Auswirkungen 
seines Verhaltens über das System hin nicht mehr zu überblicken vermag 
und sich blind auf Kontrollen und Kompensationen durch andere System
glieder verlassen m u ß , kann dazu mißbraucht werden, sich oder anderen 
Schaden zuzufügen, und er hat wenig Möglichkeiten, sich der Verfolgung 
von Zwecken zu entziehen, die er nicht als seine Zwecke anzuerkennen bereit 
ist. 

Ebenso wesentlich ist die Gefahr der „Verdinglichung", die mit dem H a n 
deln in Systemen verbunden sein kann. Das heute modische Wort hat hier 
einen genauen Sinn. Der einzelne m u ß sein Verhalten technischen und sozia
len V o r g ä n g e n anpassen, die ohne ihn geplant und entworfen sind, denen 
er in auswechselbarer Weise zugeordnet ist und nach denen gleichwohl sein 
Verhalten als richtig oder falsch, als loyal oder nicht loyal bewertet wird. 
U n d ebenso, wie seine Handlung auf eine beliebige Teilfunktion des System
verhaltens reduziert wird, ist auch die normative Situation für ihn häufig 
auf bloße Signale reduziert. Diese besagen nichts über die A r t der H a n d 
lungsvoraussetzungen und Handlungsfolgen, sondern sind so gestaltet, d a ß 
sie die Aufmerksamkeit von anderen Dingen abzuziehen und bestimmte 
Reize auszulösen vermögen. D a r i n zeigt sich eine Tendenz, die bewußt von 
der N o r m als Ausdruck des Sollens für freie Individuen for t führt und den 
Menschen als reaktives Wesen behandelt. 

Deshalb ist es nötig, dem einzelnen das Recht und das Selbstbewußtsein 
für das Recht zu geben, sich über die Zusammenhänge der Systeme, ihre 
Zwecke und ihre Beziehungen zur sozialen Außenwel t zu informieren. Das 
gilt für alle Systeme, in die man heutzutage eingegliedert sein kann — nicht 
nur im staatlich-politischen Bereich und im Arbeitsleben, sondern auch in 
Sozialbürokrat ie und organisiertem Zeitvertreib. 

Das bedeutet, daß Freiheitsrechte durch Rechte auf Information und M i t 
bestimmung abgestützt werden müssen, wenn ihr Wertgehalt in die moderne 
Gesellschaft tradiert werden soll. Eine strikte Trennung von status negativus 
und status activus bei Grundrechten, das Prinzip also, d a ß aus Abwehr
rechten keine Ansprüche auf gestaltendes Handeln erwachsen können, w ä r e 
ebenso äußerlich wie die entsprechende Trennung von individuellem T u n 
und Unterlassen im Hinblick auf Verbote und Gebote. Es verhäl t sich ja 
nicht so, daß dem einzelnen mit dem Anspruch auf Mitbestimmung und 
Information ein Mehr gegeben würde gegenüber dem klassischen Modell 
des Rechtsschutzes, sondern er gewinnt lediglich die Chance, seinen durch 
die Bindung in undurchsichtigen Systemen geschwächten Freiheitsstatus wie
der zu sichern. Deshalb muß beispielsweise auch mit dem Recht auf Weiter
gabe von Information, vor allem dem Demonstrationsrecht dort, wo die In
formation Systeme als Ganze betrifft, ein gewisses Recht auf Penetranz ver
bunden sein: auf ein Verhalten, das in einer durchfunktionalisierten sozialen 
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Umgebung die Barriere abgewandter Aufmerksamkeit zu durchdringen 
vermag 8 . 

Es ist eine vordringliche Aufgabe für die moderne Jurisprudenz, Kate
gorien und Modelle zu entwickeln, in denen das P h ä n o m e n der Information 
und die Rechte auf Empfang, Zurückhaltung und Weitergabe von Informa
tion in ebenso grundsätzlicher und differenzierter Weise ausgeformt werden, 
wie es die Jurisprudenz bei den Freiheits- und Vermögensrechten schon vor 
langer Zeit geleistet hat. Es ist ja nicht mehr zu verkennen, daß sehr viele 
der Probleme im Recht und im Vorfeld des Rechts, die die Öffentlichkeit 
heute besonders beschäftigen, wesentlich mit Fragen der Information ver
bunden sind: der Status der Massenmedien, die Abrufmöglichkeiten bei D a 
tenbanken, die Kontrolle von Forschungsaufträgen, der Schutz der Intim
sphäre und die Gefahren der Manipulation durch die Werbung — bis hin 
schließlich zur Rechtsnatur der Verkehrssignale 9 . 

Es gilt also, die Verwandtschaft solcher P h ä n o m e n e in scheinbar ganz 
heterogenen Bereichen sichtbar zu machen und juristisch zu verarbeiten. In 
den Untersuchungen der Kybernetik wird man bereits weitgehende V o r 
arbeiten finden, die zuweilen nur juristisch interpretiert werden müssen 1 0 . 
Die intellektuelle Leistung, die eine solche Aufgabe erfordert, ist vermutlich 
nicht größer als die des rationalistischen Naturrechts n , das aus dem Gewirr 

8 Vgl. hierzu Diedericbsen und Marburger, Die Haftung für Demonstrations-
schäden, N J W 1970, S. 777 ff. Wegen des vielgebrauchten Arguments, Art. 5 
Grundgesetz räume niemandem ein Recht darauf ein, von anderen gehört zu 
werden, s. dort S. 780. 

9 Auf diese an sich nebensächliche Frage hat sich die heute sehr zum Pro
blem gewordene Frage der Abgrenzung zwischen allgemeinem Gesetz und 
singulärem Verwaltungsakt zugespitzt, die für den Rechtsstaat im klassischen 
Sinne grundlegend war. Vgl. dazu den Aufsatz von Adalbert Podlecb, Die 
Rechtsnatur der Verkehrszeichen und die öffentlich-rechtliche Dogmatik, in : 
Die öffentliche Verwaltung, 1967, S. 740 ff. Podlecb verwendet Einsichten 
der modernen Logik, um zu zeigen, daß sich die Unterscheidung nicht befrie
digend durchführen lasse. Was in unserem Zusammenhang bemerkenswert ist: 
Der Verfasser setzt, dem selbstverständlichen Vorurteil der Rechtswissen
schaft folgend, voraus, daß das Verkehrszeichen einen selbständigen Rechts
befehl ausdrücke. M . E. ist es aber richtiger, dieses und manche anderen Phäno
mene des modernen Rechts als normative Teilfunktionen in einem umfassen
den System anzusehen, die logisch gesehen nicht durch einen selbständigen Satz, 
sondern durdi einen unselbständigen Teilausdruck repräsentiert sein müßten. 

10 Man beachte schon die vielen juristischen Querverbindungen bei Norbert 
Wiener, a.a.O., besonders im Hinblick auf Patentrecht und Monopole der 
Massenmedien. Vgl. nun Podlecb, Rechtskybernetik — eine juristisdie Disziplin 
der Zukunft, in: Juristen-Jahrbuch 1969/70 (Bd. 10), S. 157 ff., sowie Mario 
G. Losano, Giuscibernetica, Torino 1969. 

11 Dieter Senghaas weist in seiner Rezension der kybernetischen Staatslehre von 
Karl W. Deutsch, The Nerves of Government, die auch in deutscher Uber
setzung erschienen ist unter dem Titel „Politische Kybernetik" (Freiburg 1969), 
darauf hin, daß Deutsch es unternehme, den Versuch von Hobbes mit neuen : 
system- und informationstheoretischen Mitteln, fortzusetzen. Das ist m. E. ein 
sehr fruchtbarer Hinweis, auch insofern, als darin eine spezifische Ambivalenz 
auch der Kybernetik angedeutet ist. Hobbes wird ja sowohl als einer der Väter 
des liberalen Rechtsstaats wie des autoritären Machtstaats angesehen, so sehr, 
daß seine Interpretation bis heute außerordentlich umstritten ist. Vgl. Dieter 
Senghaas, Kybernetik und Politikwissenschaft, in: Politische Vierteljahres
schrift 1966, S. 252 ff. 
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von Privilegien und Reservaten, „Gerechtigkeiten" und „Freihei ten" des 
mittelalterlichen Rechts den einen Gedanken einer prinzipiell gleichen Frei
heit des Individuums hervorgehoben und in rechtsstaatlichen Kategorien 
objektiviert hat. 
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